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1 Diese Bestätigung dient zur Vorlage bei Behörden und bestätigt ausschließlich das Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 3 Abs. 1 FreiwG. Darüber 
hinaus werden keine zusätzlichen rechtserheblichen Feststellungen getroffen.

2 Zum Ausstellungszeitpunkt liegen die Voraussetzungen einer Freiwilligenorganisation gem. § 3 Abs. 1 FreiwG vor. Die Bestätigung ist ab Ausstel-
lungsdatum längstens drei Jahre gültig.
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